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lung von Arzneimitteln oder den Verkehr mit diesen erlas
senen Rechtsvorschriften gröblich oder beharrlich zuwider
handeln. Entsprechend ist hinsichtlich der Genehmigung nach 
Abs. 2 Satz 2 und 4 zu verfahren, wenn die Voraussetzungen 
nach Abs. 2 Satz 3 oder 5 nicht Vorgelegen haben oder weg
gefallen sind.

(4) Die Krankenhausapotheke darf nur solche Krankenhäu
ser mit Arzneimitteln versorgen, mit denen rechtswirksame 
Verträge bestehen oder für deren Versorgung eine Genehmi
gung nach Abs. 2 Satz 4 erteilt worden ist. Arzneimittel dür
fen von der Krankenhausapotheke nur an die einzelnen Sta
tionen und andere Teileinheiten zur Versorgung von Per
sonen, die in das Krankenhaus stationär oder teilstationär 
aufgenommen worden sind, sowie an Personen abgegeben 
werden, die im Krankenhaus beschäftigt sind. Der Leiter der 
Krankenhausapotheke oder ein von ihm beauftragter Apo
theker hat die Arzneimittelvorräte der zu versorgenden Kran
kenhäuser nach Maßgabe der Apothekenbetriebsordnung 
(§ 18) zu überprüfen und dabei insbesondere auf deren ein
wandfreie Beschaffenheit und ordnungsgemäße Aufbewah
rung zu achten. Zur Beseitigung festgestellter Mängel hat er 
eine angemessene Frist zu setzen und deren Nichteinhaltung 
der für die Apothekenaufsicht zuständigen Behörde anzu
zeigen.

(5) Der Inhaber einer Erlaubnis zum Betrieb einer Apo
theke ist verpflichtet, zur Versorgung eines oder mehrerer 
Krankenhäuser mit Arzneimitteln einen schriftlichen Ver
trag entsprechend Absatz 2 Satz 1 zu schließen. Der Vertrag 
bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Genehmigung der 
zuständigen Behörde. Diese ist zu erteilen, wenn

1. die Apotheke und die zu versorgenden Krankenhäuser 
innerhalb desselben Kreises oder derselben kreisfreien 
Stadt oder in einander benachbarten Kreisen oder kreis
freien Städten liegen und

2. die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung gewähr
leistet ist, insbesondere, wenn die nach der Apotheken
betriebsordnung (§ 18) für einen solchen Versorgungs
bereich erforderlichen Räume, Einrichtungen und das 
notwendige Personal in der Apotheke vorhanden sind, 
so daß der Überprüfungspflicht gemäß Absatz 4 Satz 3 
Rechnung getragen werden kann.

Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

(6) Krankenhäuser im Sinne dieser Verordnung sind Ein
richtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfe
leistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, 
geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe ge
leistet wird und in denen die zu versorgenden Personen un
tergebracht und verpflegt werden können. Dazu gehören auch 
Einrichtungen, die unter ständiger ärztlicher Verantwortung 
stationäre oder teilstationäre Leistungen zur medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation erbringen (Vorsorge- oder Re
habilitationseinrichtungen). Vorsorge- und Rehabilitations- 
einrichtungen sind als eine Station im Sinne von Absatz 4 
Satz 2 anzusehen, es sei denn, daß sie in Stationen oder an
dere Teileinheiten mit unterschiedlichem Versorgungszweck 
unterteilt sind. Dem Träger einer in Satz 2 genannten Ein
richtung darf für diese eine Erlaubnis nach Absatz 1 nicht er
teilt werden.

§15

Für Apotheken der Nationalen Volksarmee bzw. des Mi
nisteriums des Innern treffen der Minister für Abrüstung 
und Verteidigung bzw. der Minister des Innern nach den 
Grundsätzen dieser Verordnung im Einvernehmen mit dem 
Minister für Gesundheitswesen die erforderlichen Regelun
gen.

§16

(1) Tritt infolge Fehlens einer Apotheke ein Notstand in 
der Arzneimittelversorgung ein, so kann die zuständige Be
hörde dem Inhaber einer nahe gelegenen Apotheke auf An

trag die Erlaubnis zum Betrieb einer Zweigapotheke erteilen, 
wenn dieser die dafür vorgeschriebenen Räume nachweist.

(2) Zweigapotheken müssen verwaltet werden. § 13 gilt 
entsprechend.

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 soll einem Apotheker nicht 
für mehr als eine Zweigapotheke erteilt werden.

(4) Die Erlaubnis wird für einen Zeitraum von fünf Jah
ren erteilt; sie kann erneut erteilt werden.

§ 17
Ergibt sich sechs Monate nach öffentlicher Bekannt

machung eines Notstandes in der Arzneimittelversorgung der 
Bevölkerung, daß weder ein Antrag auf Betrieb einer Apo
theke noch einer Zweigapotheke gestellt worden ist, so kann 
die zuständige Behörde einer Gemeinde oder einem Ge
meindeverband die Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke 
unter Leitung eines von ihr anzustellenden Apothekers ertei
len, wenn diese die nach dieser Verordnung vorgeschriebenen 
Räume und Einrichtungen nachweisen. Der Apotheker muß 
die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 8 erfüllen.

Dritter Abschnitt 
Apothekenbetriebsordnung

§18
(1) Der Minister für Gesundheitswesen wird ermächtigt, 

durch Rechtsvorschrift eine Apothekenbetriebsordnung zu er
lassen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Apotheken, 
Zweigapotheken und Krankenhausapotheken zu gewährlei
sten und um die Qualität der dort herzustellenden und abzu
gebenden Arzneimittel sicherzustellen. Hierbei sind die von 
der Weltgesundheitsorganisation aufgestellten Grundregeln 
für die Herstellung von Arzneimitteln und die Sicherung ihrer 
Qualität, die Vorschriften des Arzneibuches und die allge
mein anerkannten Regeln der pharmazeutischen Wissenschaft 
zu berücksichtigen.

(2) In der Rechtsvorschrift nach Absatz 1 können Regelun
gen getroffen werden über:

1. das Entwickeln, Herstellen, Erwerben, Prüfen, Ab- und 
Umfüllen, Verpacken und Abpacken, Lagern, Feilhalten, 
Abgeben und die Kennzeichnung von Arzneimitteln so
wie die Absonderung oder Vernichtung nicht verkehrs
fähiger Arzneimittel und über sonstige Betriebsvor
gänge,

2. die Führung und Aufbewahrung von Nachweisen über 
die in Nummer 1 genannten Betriebsvorgänge,

3. die besonderen Versuchsbedingungen und die Kontrolle 
der bei der Entwicklung, Herstellung und Prüfung von 
Arzneimitteln verwendeten Tiere sowie die Führung und 
Aufbewahrung von Nachweisen darüber; die Vorschrif
ten des Tierschutzgesetzes und der auf Grund des Tier
schutzgesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bleiben un
berührt,

4. die Anforderungen an das Apothekenpersonal und dessen 
Einsatz,

5. die Vertretung des Apothekenleiters,
6. die Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Einrichtung 

der Apothekenbetriebsräume,
7. die Beschaffenheit und die Kennzeichnung der Behält

nisse in der Apotheke,
8. die apothekenüblichen Waren, die Nebengeschäfte, die 

Dienstbereitschaft und das Warenlager der Apotheken 
sowie die Arzneimittelabgabe innerhalb und außerhalb 
der Apothekenbetriebsräume,

9. die Voraussetzungen der Erlaubniserteilung für die Er
richtung von Rezeptsammelstellen und das dabei zu be
achtende Verfahren sowie die Voraussetzungen der 
Schließung von Rezeptsammelstellen und die Anforde
rungen an ihren Betrieb,


